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Schulkassa-Rechnung der Gemeinde Felsberg über

die Zeit vom 1. Januar bis zum Zl. Dezember 1854.

Es wäre sehr zu wünschen, daß jede Gemeinde alljährlich
ihre Rechnungen über den Gemeindehaushalt durch den Druck

veröffentlichte. Es diente das zu vielseitiger Belehrung, zur
Beseitigung von allerlei Uebelständen u. s. w. Wie wir im

vorigen Jahrgang in Nr. 9 eine Rechenschaft über die frommen

Stiftungen der Gemeinde Felsberg veröffentlichten, so stehe hier

beispielsweise die Schulkassa-Nechnung aus dem Jahr 1854,

welcher wir einige Erläuterungen und södann einige weitere

Bemerkungen folgen lassen werden.

Einnahmen:
Effektiver Kassasaldo vom vorhergehenden 31. Dezbr. Fr. Np.

am 1. Januar 1354 53. 6

Aus der Gcmeindskasse erhalten von säumigen Debi¬

toren der Schulkasse aus dem Schuljahr von
1852/53 100. 48

An Ratenzins fällig am 1. April 1853 1. 50
Vergütung eines Rcchnungsfehlers vom Kassier 1. 42

Einnahmen von der Sommerschule 1853: Fr. Rp.
») an Wochcnbeiträgcn von Schülern 28. 98
b) an Auflagen von Fremden 2. 44
c) an Abscnzenbußen 9. 32

40. 74 40. 74
Einnahmen von der Winterschule 1853/54: Fr. Np.

a) an Wochenbeiträgen. 104. 5

h) an Auflagen von Fremden 12. 60

c) an Bußen 8. 52
125. 17 125. 17

Fr. Rp.
An Kapitalzinsen fällig am 1. April 1854 193. 73
An Kapitalzinsen fällig im Dezember 1854 123. 69

317. 47' 317. 47

Uebertrag 639. 84



— 63 -
Uebertrag 639. 84

Davon stand am 31. Dezember 1854 noch aus —
seither ist es eingegangen 167. 42

532. 42

Ausgaben:
"Dem Unterlchrcr an Gehalt bezahlt in baar. 126. —

"Dem Oberlehrer an Gehalt bezahlt in baar 146. —
"Dem Letztcrn als Sommerlehrer 126. —
An die Kosten der Kapitalienumwandlung, Einschreibe¬

gebühren bei der Kantonsersparnißkafse 12. 56

Auslagen zur Vermehrung des Schulfonds sub 27. und

36. Januar 1854 42. 2

Für Dintenspezies, Schiefertafeln, Schullieder, Kerzen

u. f. w 52. 43

Einzugsgebühren 2. —
Briefporti — 15

489. 16

Kassasaldo auf die neue Rechnung 1855 43. 32
532. 42

Hier sollen nun einige Erläuterungen folgen. Ein Sommerschüler

bezahlt ein Wochengeld von 2 Rp., ein Winterschüler ein

Wochengeld von 3 Rp. wenn er von der ersten, von 5 Rp.
wenn er von der 2ten, 3ten, 4ten, 5ten oder 6ten Klasse (richtiger

gesagt, Abtheilung) ist! Bcisäßen bezahlen das Gleiche noch

einmal, unter dem Namen von Auflagen. Schüler, die wegen
Krankheit etliche Tage ausbleiben, bezahlen kein Schulgeld.
Außer dem Unterrichte erhält der Schüler für die Wochenbeiträge
den Genuß an den meisten Lehrmitteln, Schreibmaterialien u. s. w.
ohne besondere Bezahlung. — Die Absenzen werden mit 2 Rp.
für die Stunde gebüßt; 4 Verspätungen gelten gleich 1 Stunde
Absenz. Nicht nur die Wochenbeiträge, sondern auch die Bußen
werden wirklich erhoben von den Schülern. Die diesfälligen

Bestimmungen stehen nicht blos auf dem Papier, was übrigens
die Rechnung nachweist!

»M. Zu den Lehrergehalten in baar kommen noch einige weitere kleine
Emolument? hinzu.
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Und nun noch einige weitere kurze Bemerkungen. Eine

löbliche Ordnung ist die, daß den Schülern die Lehrmaterialien,
wie Dinte, Feder, Papier u. s. w. von der Schule gegeben

werden. Geschieht das Gegentheil so erhalten die Kinder oft

Fetzen statt reinliche Schreibchcfte u. s. w.
Löblich ist die Ordnung, daß die Absenzcn vom Schulrathe

geahndet werden mit Geldbußen. Es ist das freilich mit einigem

Verdruß für den Schulrath verbunden. Aber andere Strafmittcl,
wie Zitation nachläßiger Eltern vor den Schulrath, Ueberweisung

an den Strafrichter, erbittern in der Regel noch mehr, was

Einsender dieses aus mehrjähriger Erfahrung sagen kann. Das
Bessere wäre freilich, wenn derartige Zensuren ganz überflüssig

wären. Aber solche Gemeinden dürften selten sein!

Erfreulich ist die Wahrnehmung, daß zu Felsberg der

Schulunterricht und die Schulmatcrialen die Kinder so niedrig

zu stehen kommen. Wer sollte Eltern und Kindern nicht eigentliche

Freischulen gönnen mögen! Aber um so trauriger ist es, daß

dagegen die Lehrer nicht am schlechtesten, aber doch noch schlecht

genug bezahlt sind. Das Schulwesen kann doch nur da recht

gedeihen, wo der Schulmann von dem Altare der Erziehung, an

dem er dient, sich nähren kann. Einsender dieses würde also

in Felöberg das Wochengeld um einige Rappen für den Schüler
erhöhen, damit die Lehrer besser bezahlt werden könnten. Er
weiß, daß er da eine allgemeine Lebensfrage berührt hat. Vielleicht

daß diese Lebensfrage nächstens zur Tagcsfrage wird, in
einem Lande, wo das gesetzliche Minimum der Lehrerbcsoldung,
das erst nicht einmal überall erreicht werden dürfte, für eine

Arbeit von 5 Monaten Fr. l00 ist. Welchem in den h. Schriften
wohl Bewanderten käme da nicht in den Sinn eine Stelle wie

Jakobi 5, 4, wo es heißt: „Siehe der Lohn der Arbeiter, die

neue Felder geschnitten haben, der von euch zurückbehalten ist,

schreit laut, und die Klagen der Schnitter sind vor die Ohren
des Herrn der Heerscharen gekommen!" Dixi et nniumiu
moum sulvuvi! —r.


	Schulkassa-Rechnung der Gemeinde Felsberg über die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1854

